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§ 1 

§ 2

§ 3

Geltungsbereich
Die Studien- und Prüfungsordnung regelt das Kirchliche Studium 

„Angewandte Theologie und Religionspädagogik“. Es führt zum 
Abschluss „Religionspädagogin / Religionspädagoge – Kirchliches 
Examen“ und gilt als Grundlage für die berufspraktische Phase 
des Berufes Gemeindereferentin / Gemeindereferent.

Zuständigkeit
Die Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik, als recht-
lich unselbstständige Einrichtung des Erzbistums Freiburg, ist 
Träger des Kirchlichen Studiums entsprechend den „Rahmensta-
tuten und -ordnungen für Gemeindereferenten / -referentinnen 
und Pastoralreferenten / -referentinnen“ in der jeweils geltenden 
Fassung, das zur Ausbildung von Gemeindereferentinnen / Ge-
meindereferenten dient.

Ziele des Kirchlichen Studiums
( 1 )	 Das Kirchliche Studium will Frauen und Männer befähigen, als 
Religionspädagogin / Religionspädagoge – Kirchliches Examen ih-
ren künftigen Beruf einer Gemeindereferentin / eines Gemeinde-
referenten auszuüben. Ausgebildet wird im Hinblick auf eine ko-
operative Pastoral. Grundlage des Kirchlichen Studiums ist eine 
anwendungsbezogene Vermittlung theologischer und human-
wissenschaftlicher Inhalte sowie die Initiierung personaler und 
geistlicher Lernprozesse. Ziel ist ein persönlicher, angemessener, 
situationsadäquater und pastoraler Umgang mit dem christli-
chen Angebot, das Leben zu deuten, zu gestalten und zu feiern. 

abschnitt I
allgemeine 
bestimmungen zum 
kirchlichen studium
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§ 4 

Dazu gehören grundlegende pastoraltheologische und religions-
pädagogische Kompetenzen.

( 2 )	 Die Vermittlung von Inhalten und der Erwerb von Kompe-
tenzen erfolgt in Teilen in Verzahnung mit dem Bachelorstudien-
gang „Angewandte Theologie und Religionspädagogik“, der an 
der Katholischen Hochschule Freiburg (KH Freiburg) angeboten 
wird. Dies geschieht auf der Grundlage eines Kooperationsver-
trags zwischen der Erzdiözese Freiburg und der KH Freiburg. Er-
weiterte Kompetenzen, die spezifisch und in vertiefter Weise für 
den pastoralen Dienst notwendig sind, werden von den Diözesen 
verantwortet. Die einzelnen Diözesen können diesbezüglich Ver-
einbarungen mit dem Träger des Kirchlichen Studiums schließen.

Zulassung zum Kirchlichen Studium 
und Zulassungsverfahren
( 1 )	 Eine Zulassung zum Kirchlichen Studium „Angewandte Theo-
logie und Religionspädagogik“ ist nur zum Wintersemester mög-
lich. Bewerbungsschluss ist jeweils der 30. Juni. Der Zulassungs-
antrag einschließlich aller erforderlichen Unterlagen muss bis zu 
diesem Zeitpunkt bei der Zulassungskommission eingegangen 
sein.

( 2 )	 Über die Zulassung oder Ablehnung des Bewerbers / der Be-
werberin entscheidet die Zulassungskommission, die vom Erz-
bischöflichen Ordinariat Freiburg eingesetzt wird. Diese besteht 
aus der zuständigen Referentin / dem zuständigen Referenten 
des Erzbischöflichen Ordinariats für den Bereich „Pastorale Bil-
dung“ als Vorsitzender / Vorsitzendem sowie der Studienleite-
rin / dem Studienleiter an der Fachakademie für Pastoral und Re-
ligionspädagogik. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
der/des Vorsitzenden.

( 3 )	 Zum Kirchlichen Studium kann nur zugelassen werden, wer
			   •	die Schulausbildung mindestens mit der Mittleren Reife
				    abgeschlossen hat; über die Gleichwertigkeit anderer 
				    Schulabschlüsse entscheidet die Zulassungskommission;
			   •	eine Berufsausbildung abgeschlossen hat;
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			   •	über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt, die mindestens
				    dem Niveau C1 des Europäischen Referenzrahmens 
				    entsprechen, diese sind – sofern es sich nicht um die 
				    Muttersprache der / des Studierenden handelt – durch einen
				    Sprachtest oder einschlägige Dokumente nachzuweisen.

( 4 )	 Weitere Zulassungsvoraussetzung ist die Vorlage einer Stu-
dienempfehlung der Diözese, in deren Dienst die Bewerberin/der 
Bewerber treten möchte.

( 5 )	 Für eine ordnungsgemäße Bewerbung ist die Vorlage folgen-
der Unterlagen erforderlich:
			   •	der vollständig ausgefüllte Zulassungsantrag auf dem 
				    Antragsformular der Fachakademie für Pastoral und 
				    Religionspädagogik,
			   •	beglaubigte Kopien des Zeugnisses über die Schulaus-
				    bildung und der abgeschlossenen Berufsausbildung

			   •	eine schriftliche Studienempfehlung gemäß Abs. 4
			   •	ggf. ein Nachweis über den Sprachtest bzw. einschlägige 
				    Dokumente über die notwendigen Deutschkenntnisse.

( 6 )	 Die Aufnahme in das Kirchliche Studium ist zu versagen, wenn 
eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung im glei-
chen oder einem verwandten Studiengang endgültig nicht be-
standen wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Grün-
den nicht mehr besteht. Die Prüfung eines Antrags auf Zulassung 
zum Kirchlichen Studium bei endgültig nicht bestandener Prü-
fung in einem vorherigen Studium obliegt der Zulassungskom-
mission.
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§ 5 

§ 6

§ 7

Struktur des Kirchlichen Studiums
( 1 )	 Die Regelstudienzeit des Kirchlichen Studiums „Angewandte 
Theologie und Religionspädagogik“ beträgt sechs Semester in 
Vollzeit. Es ist modular aufgebaut.

( 2 )	 Für das Bestehen des Kirchlichen Studiums sind mindestens 
180 ECTS Punkte erforderlich.

( 3 )	 Das vierte Studiensemester ist ein praktisches Studiense-
mester.

Ausführungsbestimmungen zur 
Studien- und Prüfungsordnung
Die Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik erstellt 
im Einvernehmen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg 
Ausführungsbestimmungen, in denen die Studien- und Prü-
fungsordnung entsprechend den speziellen Anforderungen des 
Kirchlichen Studiums konkretisiert wird. Die Ausführungsbestim-
mungen legen insbesondere fest, wie das Studium gegliedert 
ist, welche Module es beinhaltet sowie die entsprechenden Prü-
fungsleistungen.

Beendigung des Kirchlichen Studiums
( 1 )	 Das Studium endet regulär mit Bestehen der Prüfungen ent-
sprechend dieser Ordnung.

abschnitt II
gliederung des 
kirchlichen studiums 
und modularer aufbau
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§ 8 

§ 9

( 2 )	 Das Studium endet vorzeitig, wenn entsprechend dieser Ord-
nung das endgültige Nichtbestehen der Prüfungen festgestellt 
wird.

Studieneingangsphase
Innerhalb des Kirchlichen Studiums besteht die Möglichkeit, die 
Studienelemente der ersten drei Semester auf die Dauer von fünf 
Semestern zu strecken. Ein entsprechender schriftlicher Antrag 
ist an die Leitung des Kirchlichen Studiums zu stellen.

Praktische Studienphasen
In das Kirchliche Studium sind praktische Studienphasen als be-
treute Bildungsabschnitte integriert. Die Anzahl, die Dauer und 
die Lage der praktischen Studienphasen werden in den Ausfüh-
rungsbestimmungen festgelegt.



10 kirchliches studium  ∙  studien- und prüfungsordnung  ∙  abschnitt III

§ 10 

§ 11

Modulprüfungen
( 1 )	 Die Modulprüfungen sind kompetenzorientiert.

( 2 )	 Die Prüfungen sind kirchliche Prüfungen, die im Auftrag des 
Erzbischofs von Freiburg abgenommen werden.

Prüfungskommission
( 1 )	 Das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg bestellt eine Prü-
fungskommission. Diese besteht aus der zuständigen Referen-
tin / dem zuständigen Referenten für den Bereich Aus- und Fort-
bildung pastoraler Berufe im Erzbischöflichen Ordinariat als 
Vorsitzende/Vorsitzendem, der Leiterin / dem Leiter des Kirchli-
chen Studiums als stellvertretende Vorsitzende / stellvertreten-
den Vorsitzenden und der Studiengangsleitung des Bachelor-
Studiengangs „Angewandte Theologie und Religionspädagogik" 
an der Katholischen Hochschule Freiburg.

( 2 )	 Die Prüfungskommission entscheidet in allen Prüfungsange-
legenheiten, soweit diese Studien- und Prüfungsordnung nichts 
anderes vorsieht. 

( 3 )	 Beschlüsse der Prüfungskommission werden mit Stimmen-
mehrheit der Anwesenden gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme der Vorsitzenden/des Vorsitzenden den Ausschlag. 

( 4 )	 Die Prüfungskommission berät und beschließt in nichtöf-
fentlicher Sitzung. Sie kann einzelne Entscheidungen ihrer Vorsit-
zenden / ihrem Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied über-
tragen.

abschnitt III
allgemeine 
bestimmungen 
für die prüfungen
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( 5 )	 Die Mitglieder der Prüfungskommission haben das Recht al-
len Prüfungen beizuwohnen.

( 6 )	 Die Vorsitzende / der Vorsitzende der Prüfungskommission 
kann für die Durchführung einzelner Modulprüfungen sowie für 
die Abschlussprüfung in schriftlicher Form jeweils eine Vertrete-
rin/einen Vertreter der Erzdiözese Freiburg als Prüfungsvorsit-
zende / als Prüfungsvorsitzenden benennen.
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§ 12 

§ 13

ECTS-Punkte
( 1 )	 ECTS-Punkte (Leistungspunkte gemäß dem European Cre-
dit Transfer System) beschreiben den mittleren zeitlichen Ar-
beitsauswand, der erforderlich ist, um eine einzelne Lehrveran-
staltung oder ein Modul erfolgreich zu absolvieren. Die Vergabe 
der ECTS-Punkte ist in den Ausführungsbestimmungen geregelt. 
ECTS-Punkte werden nur vergeben, wenn die zugehörige Mo-
dulprüfung erbracht wurde. Ebenso werden für die bestandene 
Abschlussarbeit ECTS-Punkte nach Maßgabe der Ausführungs-
bestimmungen vergeben. Ein ECTS-Punkt entspricht einem Auf-
wand von 30 Arbeitsstunden.

( 2 )	 Die für das Bestehen des Kirchlichen Examens mindestens 
notwendigen ECTS-Punkte sind in den Ausführungsbestimmun-
gen festgelegt.

Organisation
( 1 )	 Die Studienleiterin / der Studienleiter der Fachakademie ist 
in Kooperation mit dem Studiengang / Prüfungsamt der Katho-
lischen Hochschule Freiburg für die Planung, Organisation und 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen verantwortlich. 
Sie / er legt im Einvernehmen mit der / dem Vorsitzenden der Prü-
fungskommission die Termine der Prüfungen fest und gibt die 
Termine durch Aushang mindestens zwei Wochen vor Prüfungs-
beginn bekannt.

( 2 )	 Das Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul bezeichnet 
eine Studieneinheit, bestehend aus mehreren Lehr- und Lernele-
menten (Kontaktzeiten der Studierenden mit den Lehrenden, Zei-
ten des Selbststudiums und der Prüfungsvorbereitung und Prü-
fungszeiten). Den einzelnen Modulen sind Prüfungsleistungen 
zugeordnet.

abschnitt IV
prüfungen
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§ 14 

§ 15

( 3 )	 Die Modulprüfungen, die als schriftliche Arbeiten oder münd-
liche Prüfungen zu leisten sind, werden in der Regel während des 
Prüfungszeitraumes im Anschluss an die Vorlesungszeit des je-
weiligen Semesters erbracht. Die Bekanntgabe der Prüfungs-
zeiträume erfolgt spätestens zu Beginn des jeweiligen Semes-
ters. Gegenstand der Modulprüfungen sind die entsprechenden 
Kompetenzen, die im Modulhandbuch des BA Studiengangs „An-
gewandte Theologie und Religionspädagogik“ der Katholischen 
Hochschule Freiburg aufgeführt sind.

( 4 )	 Die Prüfungsaufgaben stellt die Dozentin / der Dozent, die / der 
das entsprechende Fach unterrichtet hat. Bei Verhinderung der 
Dozentin / des Dozenten werden die Aufgaben von der / dem Vor-
sitzenden der Prüfungskommission gestellt.

Zulassung
( 1 )	 Zu den Modulprüfungen wird zugelassen, wer die vorange-
gangenen Lehrveranstaltungen gemäß der Studien- und Prü-
fungsordnung besucht, an vorgesehenen Praktika und Hospita-
tionsphasen erfolgreich teilgenommen sowie die Prüfungen des 
vorangegangenen Semesters erfolgreich bestanden hat. 

( 2 )	 Kann die Kandidatin / der Kandidat aus Gründen, die sie / er 
nicht zu vertreten hat, einzelne Voraussetzungen zur Zulassung 
nicht erfüllen oder liegt eine besondere Härte vor, so kann die 
Prüfungskommission auf Antrag die Zulassung, ggf. unter Bedin-
gungen, aussprechen.

( 3 )	 Eine Nichtzulassung zu einer Prüfung muss der Kandida-
tin / dem Kandidaten rechtzeitig, d.h. in der Regel spätestens bis 
vier Wochen vor Prüfungsbeginn, durch die Leitung des Kirchli-
chen Studiums schriftlich unter Angabe von Gründen mitgeteilt 
werden.

Umfang und Art der Prüfungsleistungen
Der für den Nachweis einer Modulprüfung geforderte Umfang 
und die Prüfungsart wird jeweils in den Ausführungsbestimmun-
gen festgelegt.
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§ 16 

§ 17

Modulprüfungen können als
		  1. 	 schriftliche Arbeiten (§ 16),
		  2. 	 mündliche Prüfungen (§ 17),
		  3. 	 praktische Prüfungen (§ 18) oder
		  4. 	 durch eine Prüfung, die aus einer Kombination der 
				    unter 1. bis 3. genannten Prüfungsformen besteht 
				    (modulspezifische Prüfungsleistungen), erbracht werden 
				    (vgl. Ausführungsbestimmungen).

Schriftliche Arbeiten
( 1 )	 In den Klausurarbeiten, Hausarbeiten und sonstigen schrift-
lichen Arbeiten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in 
begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängi-
gen Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bear-
beiten können. 

( 2 )	 Bei Einhaltung des von der Prüferin / dem Prüfer bekannt ge-
gebenen Abgabetermins soll das Bewertungsverfahren für Prü-
fungsleistungen innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen sein. Die 
Prüfungsergebnisse von Modulprüfungen müssen spätestens 10 
Wochen nach abgelegter Prüfung dem Träger des Studiums vor-
liegen.

( 3 )	 Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt 120 Minuten, es sei 
denn, in den Ausführungsbestimmungen ist etwas anderes be-
stimmt. 

( 4 )	 Referate werden in der Regel studienbegleitend in der Lehr-
veranstaltung abgehalten. Sie sind schriftlich auszuarbeiten. 
Grundlage ihrer Bewertung sind die mündliche Leistung und die 
schriftliche Ausarbeitung. In Ausnahmefällen genügt die schrift-
liche Ausarbeitung.

Mündliche Prüfungen
( 1 )	 Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor mindestens 
zwei Prüferinnen / zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einer 
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§ 18

§ 19 

Prüferin / einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitzerin / eines Bei-
sitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. 

( 2 )	 Die Dauer der mündlichen Modulprüfung für jede zu prüfende 
Person beträgt mindestens 15 Minuten, soweit in den Ausfüh-
rungsbestimmungen nichts anderes bestimmt ist. 

( 3 )	 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Modulprüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Er-
gebnis ist den geprüften Personen jeweils im Anschluss an die 
mündliche Modulprüfung bekannt zu geben. Die Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses erfolgt nicht in der Gruppe.

Praktische Prüfungen
Nachweise von praktischen, theoretisch fundierten Fertigkeiten 
werden in einer Prüfungssituation nach Maßgabe der Ausfüh-
rungsbestimmungen durchgeführt. Die praktischen Prüfungen 
können auch als Gruppenprüfungen abgenommen werden. § 17 
Absatz 1, 2 und 3 gelten entsprechend.

Bewertung der Modulprüfungen
( 1 )	 Die Noten für die einzelnen benoteten Modulprüfungen (Mo-
dulnoten) werden von den jeweiligen Prüferinnen / Prüfern fest-
gesetzt. Für die Bewertung der benoteten Modulprüfungen sind 
folgende Noten zu verwenden:
			   1 	 = 	 sehr gut – eine hervorragende Leistung;
			   2 	 = 	 gut  – eine Leistung, die erheblich über dem 
						      Durchschnitt liegt;
			   3 	 = 	 befriedigend  – eine Leistung, die durchschnittlichen 
						      Anforderungen entspricht;
			   4	 = 	 ausreichend  – eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 		
						      noch den Anforderungen genügt;
			   5 	 = 	 nicht ausreichend  – eine Leistung, die wegen 
						      erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
						      genügt.
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§ 20 

Zur differenzierten Bewertung der benoteten Modulprüfungen 
können die einzelnen Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht 
oder erniedrigt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen.

( 2 )	 Bei einer Durchschnittsbildung wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. In diesem Falle lautet die Note: 
			   •	bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 
				    =  sehr gut;
			   •	bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 
				    =  gut;
			   •	bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 
				    =  befriedigend; 
			   •	bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 
				    =  ausreichend;
			   •	bei einem Durchschnitt ab 4,1 
				    =  nicht ausreichend.

( 3 )	 Unbenotete Modulprüfungen werden bewertet mit
			   BE	 = 	 bestanden
			   NB	 = 	 nicht bestanden.

Bestehen und Nichtbestehen der Modulprüfung
( 1 )	 Eine benotete Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit 
mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde, eine unbenotete 
Modulprüfung ist erbracht, wenn sie mit „bestanden“ bewertet 
wurde. 

( 2 )	 Die Ergebnisse der Modulprüfung werden der geprüften Per-
son bekannt gegeben. Für den Fall, dass eine Modulprüfung nicht 
bestanden oder schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde, 
erhält die geprüfte Person überdies Auskunft darüber, ob und ge-
gebenenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist die Modul-
prüfung wiederholt werden kann. 
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§ 21 

§ 22

Wiederholung der Modulprüfungen
( 1 )	 Nicht bestandene Modulprüfungen müssen unter Beach-
tung der in Absatz 2 festgelegten Fristen wiederholt werden. Die 
Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zuläs-
sig. 

( 2 )	 Drei verschiedene Modulprüfungen dürfen zweimal, die wei-
teren Modulprüfungen einmal wiederholt werden. Die Wiederho-
lungsprüfung ist in der Regel zum nächstmöglichen Prüfungs-
termin abzulegen. Soweit möglich ist eine Wiederholungsklausur 
durch Teilnahme an der nächsten regulär stattfindenden Klausur 
zu erbringen. Wird eine solche nicht innerhalb von sechs Monaten 
seit Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses geschrieben, ist eine 
Wiederholungsprüfung anzubieten. Wird die Frist für die Durch-
führung der letztmöglichen Wiederholungsprüfung versäumt, 
so gilt diese als endgültig nicht bestanden und der Prüfungsan-
spruch erlischt, es sei denn, das Versäumnis ist von der zu prü-
fenden Person nicht zu vertreten. Die Entscheidung trifft die Prü-
fungskommission.

( 3 )	 Wird der letztmögliche Prüfungsversuch einer Modulprüfung 
nicht bestanden, verliert die / der Studierende den Prüfungsan-
spruch im Studium und wird vom weiteren Studium ausgeschlos-
sen. 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß
( 1 )	 Eine Modulprüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-
wertet, wenn ein Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt 
wird oder wenn jemand von der Prüfung ohne triftigen Grund zu-
rücktritt. 

( 2 )	 Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte 
Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit kann die Vorlage eines ärztlichen At-
testes und in Zweifelsfällen ein Attest eines vom Träger des Stu-
diums benannten Arztes oder eines Amtsarztes verlangt werden. 
Wird der Grund als triftig anerkannt, so wird ein neuer Termin, spä-
testens im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils folgenden 
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theoretischen Studiensemesters, anberaumt. Die Entscheidung 
trifft die Prüfungskommission.

( 3 )	 Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung 
zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für 
das Versäumnis von Prüfungen sowie für Prüfungsleistungen 
betroffen ist, steht der Krankheit der Studierenden die Krankheit 
eines von ihnen zu versorgenden Kindes und die Pflege von An-
gehörigen im Sinne von § 7 Abs. 3 PflegeZG gleich.

( 4 )	 Wenn die zu prüfende Person den ordnungsgemäßen Ablauf 
des Prüfungstermins stört, kann sie von der Person, die prüft oder 
die Aufsicht führt, von der Fortsetzung der Modulprüfung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall wird die Modulprüfung mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. 

( 5 )	 Versucht die zu prüfende Person, das Ergebnis ihrer Modul-
prüfung fälschlicherweise als eigene Leistung auszugeben oder 
durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen 
(Täuschung), muss der Vorfall durch die Prüferin / den Prüfer unter 
Angabe des Umfanges der Täuschung bzw. des Täuschungsgra-
des der Prüfungskommission angezeigt werden. Die Prüfungs-
kommission stellt auf dieser Grundlage und auf der Basis eigener 
Maßnahmen der Sachverhaltsaufklärung das Prüfungsergebnis 
fest. Gleichzeitig entscheidet sie über den möglichen Ausschluss 
von weiteren Prüfungen (Ausschluss aus dem Studium).

( 6 )	 1.	 Sofern der Prüfungsausschuss Kenntnis über einen Pla-
giatsverdacht erlangt, wird durch den Ausschuss ein Überprü-
fungsverfahren von Amts wegen eingeleitet. Sofern Mitglieder 
des Lehrkörpers Kenntnis über einen Plagiatsverdacht erlangen, 
teilen sie diesen dem Prüfungsausschuss mit. Die Einleitung des 
Verfahrens wird der / dem Studierenden bekannt gegeben. Die / der 
Studierende erhält vor der abschließenden Entscheidung des 
Prüfungsausschusses die Möglichkeit zur Stellungnahme.

			   2.	 Ein Plagiat liegt insbesondere vor, wenn ohne Verweis auf 
die Quelle aus fremden Texten wörtliche Übernahmen erfolgen 
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§ 23 

§ 24

oder Zitate aus Texten übernommen werden, ohne auf deren Her-
kunft aus zweiter Hand zu verweisen.

			   3.	 Stellt der Prüfungsausschuss ein Plagiat fest, erkennt er 
das Prüfungsergebnis ab. Gleichzeitig entscheidet er über den 
möglichen Verlust des Prüfungsanspruches.

			   4.	 Der Verlust des Prüfungsanspruches soll festgestellt 
werden,
›		  wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die /
	 	  der Studierende vorsätzlich gehandelt hat;
›		  die Plagiate in mindestens einem Viertel der Prüfungsarbeit 	
		  festzustellen sind;
›		  in mehreren Prüfungsleistungen der / des Studierenden 		
		  Plagiate festzustellen sind oder
›		  das Plagiat in einer Abschlussarbeit erfolgt. 

Einsicht in Prüfungsunterlagen
Die Studierende / der Studierende kann auf Antrag innerhalb ei-
ner Frist von drei Monaten nach Bekanntgabe der Ergebnisse 
der Prüfung in Gegenwart einer Vertreterin / eines Vertreters des 
Kirchlichen Studiums Einsicht in die Prüfungsunterlagen nehmen. 
Der Antrag ist an die Leiterin / den Leiter des Kirchlichen Studiums 
zu richten. Die Einsichtnahme durch die Kandidatin / den Kandi-
daten ist in den Prüfungsunterlagen mit Angabe des Datums zu 
vermerken. 

Abschlussarbeit 
( 1 )	 Jede / jeder Studierende erstellt zwischen dem fünften und 
sechsten Semester eine schriftliche Abschlussarbeit. Hierfür ste-
hen ihr / ihm in der Regel ein Zeitraum von sechs Wochen zur Ver-
fügung. Die Abschlussarbeit soll erweisen, dass die Kandidatin / der 
Kandidat befähigt ist, einen ausbildungsrelevanten oder berufs-
bezogenen Themenbereich selbständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten.
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 ( 2 )	 Die Abschlussarbeit soll einen Umfang von 20 bis 35 Seiten 
(DIN A 4) umfassen. Ihr muss die schriftliche Versicherung der Kan-
didatin/des Kandidaten beiliegen, dass sie / er die Arbeit selbst ver-
fasst und keine anderen als die von ihr / ihm angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt hat. Kann diese Versicherung widerlegt 
werden, wird die Arbeit mit der Note "nicht ausreichend" (= 5) be-
wertet.

( 3 )	 Die Abschlussarbeit wird von der Dozentin / dem Dozenten, 
die / der das Thema gestellt hat, als Erstkorrektorin / Erstkorrek-
tor benotet. Die Zweitkorrektur erfolgt durch eine andere Dozen-
tin / einen anderen Dozenten, die / der von der Leitung des Kirchli-
chen Studiums bestellt wird. Die jeweiligen Benotungen erfolgen 
entsprechend dieser Ordnung. Die Erstkorrektorin / der Erstkor-
rektor erstellt ein Gutachten, das die Benotung begründet und in 
welches das Votum der Zweitkorrektorin / des Zweitkorrektors mit 
einfließt.

( 4 )	 Differiert die Benotung beider Korrektoren / Korrektorinnen 
um mindestens zwei ganze Noten oder mehr, bestellt die Leitung 
des Kirchlichen Studiengangs einen Drittkorrektor / eine Drittkor-
rektorin. 

( 5 )	 Wird eine Abschlussarbeit von einer/einem der beiden Kor-
rektoren / Korrektorinnen mit "nicht ausreichend" (= 5) bewertet, 
bestellt die Leitung des Kirchlichen Studiums eine Drittkorrekto-
rin/einen Drittkorrektor. Bewertet auch diese/r die Abschlussar-
beit mit "nicht ausreichend" (= 5), gilt sie als nicht bestanden.

( 6 )	 Die Note der Abschlussarbeit ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Benotungen durch die / den Erst- und die / den 
Zweitkorrektorin / -korrektor. Wird in den Fällen, die in den Absät-
zen 4 und 5 beschrieben werden, eine Drittkorrektorin / ein Dritt-
korrektor bestellt, ersetzt deren / dessen Benotung die der / des 
Erst- und Zweitkorrektorin / -korrektors.

( 7 )	 Wird eine Abschlussarbeit von der Drittkorrektorin / vom Dritt-
korrektor mit "nicht ausreichend" (= 5) bewertet, kann sie einmal, 
innerhalb von vier Wochen, nach Bekanntgabe des Ergebnisses, 



 21kirchliches studium  ∙  studien- und prüfungsordnung  ∙  abschnitt IV

§ 25 

§ 26 

überarbeitet oder neu gefasst werden. In diesem Fall gilt sie als 
bestanden, wenn die neu vorgelegte Arbeit von Erst- und Zweit-
korrektorin / -korrektor mindestens mit "ausreichend" (= 4) be-
wertet wird. 

Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfung besteht aus der Abschlussarbeit und dem 
Abschlusskolloquium. Die Note des Abschlusskolloquiums geht 
zu 25% in die Note ein.

Bildung der Gesamtnote und Zeugnis
( 1 )	 Die Gesamtnote errechnet sich aus den Modulnoten und der 
Note der Abschlussprüfung. In den Ausführungsbestimmungen 
kann für einzelne Modulnoten und die Note der Abschlussprü-
fung eine besondere Gewichtung vorgesehen werden.

( 2 )	 Über das Ergebnis der Modulnoten wird am Ende des Studi-
ums ein Zeugnis ausgestellt. Es enthält zudem das Thema und die 
Note der Abschlussarbeit sowie die Gesamtnote. 

( 3 )	 Das Zeugnis wird von der / dem Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission und der Leitung des Kirchlichen Studiums unter-
zeichnet. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.

( 4 )	 Mit dem Bestehen aller Prüfungsleistungen verleiht die Fach-
akademie für Pastoral und Religionspädagogik den Titel „Religi-
onspädagogin / Religionspädagoge (Kirchliches Examen)“ und be-
stätigt dies urkundlich.
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§ 27 Inkrafttreten
Diese Prüfungsordnung tritt vorbehaltlich notwendiger Ände-
rungen auf der Grundlage von Veritatis Gaudium und der Anfor-
derungen der Kongregation für das Katholische Bildungswesen 
am 20. Juli 2018 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 20. Juli 2018

Erzbischof Stephan Burger

abschnitt V
schlussbestimmungen
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1. Allgemein
Das Erzbistum Freiburg ermöglicht durch einen Kooperationsver-
trag mit der Katholischen Hochschule Freiburg das Kirchliche Stu-
dium „Angewandte Theologie und Religionspädagogik“. Es führt 
zum Abschluss „Religionspädagogin / Religionspädagoge - Kirch-
liches Examen“. Grundlage dafür ist eine enge inhaltliche Ab-
stimmung der Curricula des Bachelorstudiengangs „Angewandte 
Theologie und Religionspädagogik“ der Katholischen Hochschule 
Freiburg und des Kirchlichen Studiums zur Gemeindereferen-
tin / zum Gemeindereferenten der Fachakademie für Pastoral und 
Religionspädagogik.

( 1 )	 Das Kirchliche Studium „Angewandte Theologie und Religi-
onspädagogik“ gliedert sich in 17 Module. Diese strukturieren die 
theoretischen Studiensemester, das praktische Studiensemester 
und die Abschlussarbeit.

( 2 )	 Für das Bestehen des Kirchlichen Examens ist eine Mindest-
zahl von 180 ECTS-Punkte erforderlich.

( 3 )	 Das vierte Studiensemester ist ein praktisches Studiense-
mester. Schwerpunkt des Praktikums ist die Arbeit in einem pas-
toralen Raum und im schulischen Religionsunterricht. Das Prak-
tikum mündet am Ende in eine Hospitation in einem sozialen 
Handlungsfeld (3 Blockwochen). Das praktische Studiensemes-
ter umfasst mindestens 100 Präsenztage im Umfang tarifübli-
cher Arbeitszeiten sowie die Teilnahme an bis zu 8 Studientagen. 
Versäumte Praxistage sind nachzuholen. Auf Antrag kann der 

ausführungsbestimmungen der 
studien- und prüfungsordnung
kirchliches studium 
angewandte theologie 
und religionspädagogik
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Prüfungsausschuss Abweichungen von der tarifüblichen Wo-
chenarbeitszeit zulassen, jedoch höchstens 50 v.H. Die Zahl der 
Präsenztage ist dann entsprechend zu erhöhen.

( 4 )	 Das praktische Studiensemester ist zu gleichen Teilen im pas-
toralen Raum und im schulischen Religionsunterricht zu absol-
vieren. Es wird begleitet von einer Mentorin / einem Mentor mit 
religionspädagogischer Kompetenz, in der Regel einer Gemein-
dereferentin / einem Gemeindereferenten, die / der von einer (Erz-)
Diözese beauftragt ist. Die jeweiligen Diözesen organisieren in 
Kooperation mit dem Träger des Kirchlichen Studiums die Praxis-
begleitung durch Mentorinnen / Mentoren in eigener Verantwor-
tung.

Zur Beschaffung der Praxisstellen setzen sich die Studierenden 
mit der Diözese in Verbindung, von der sie eine Studienempfeh-
lung erhalten haben. Deren diözesane Ausbildungsleiterin / der 
Ausbildungsleiter berät die Studierende / den Studierenden in 
Bezug auf die Praktikumsstellen. Die Mentorinnen/die Mentoren 
werden von der entsprechenden Diözese beauftragt, das Prakti-
kum im pastoralen Raum und im schulischen Religionsunterricht 
zu begleiten.

Das Praktikumskonzept des praktischen Studiensemesters 
ist von der / dem Studierenden vorzuschlagen und sowohl von 
der / dem diözesanen Ausbildungsleiterin/dem diözesanen Aus-
bildungsleiter als auch von der Leitung des Kirchlichen Studiums 

„Angewandte Theologie und Religionspädagogik“ zu genehmigen. 
Im Zweifelsfall entscheidet der Prüfungsausschuss.
Die Studierenden erstellen im Verlauf des praktischen Studien-
semesters eine Dokumentation über die Ausbildung. Diese ist am 
Ende des praktischen Studiensemesters von den Praxisstellen be-
stätigen zu lassen. Ebenfalls am Ende des praktischen Studiense-
mesters stellt die jeweilige Praxisstelle einen Tätigkeitsnachweis 
aus (zum Inhalt des Tätigkeitsnachweises vgl. eigene Praxisrichtli-
nien). Auf Grundlage der Dokumentation und des Tätigkeitsnach-
weises wird entschieden, ob die Studierenden das praktische 
Studiensemester erfolgreich abgeleistet haben. Wird das prakti-
sche Studiensemester nicht als erfolgreich abgeleistet anerkannt, 
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kann es einmal wiederholt werden. Einzelheiten des praktischen 
Studiensemesters sind in den Praxisrichtlinien geregelt.

( 5 )	 Aus den nachfolgenden Tabellen sind die für den erfolgreichen 
Abschluss des Kirchlichen Studiums abzulegenden Prüfungsleis-
tungen zu entnehmen. Die verpflichtenden Studienleistungen 
berufen sich an entsprechender Stelle auf das Modulhandbuch 
des BA Studiengangs „Angewandte Theologie und Religionspäd-
agogik“ der Katholischen Hochschule Freiburg.
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studienstruktur des kirchlichen studiums

Semester 1

Module Lehrveranstaltungen Art ECTS 
Punkte

LVS Prüfungs-
leistung

1.  Das Studium
Angewandte
Theologie und
Religionspäda-
gogik und der 
Beruf Gemeinde-
referent (in)

1.1  Theologie als Wissenschaft P 1 1

HA  +

1.2  Techniken wissenschaftlichen 
Arbeitens

P 1 1

1.3  Studienrelevante Schlüssel-
qualifikationen

WP 1 1

1.4  Einführung in die Praktische 
Theologie und Vorbereitung des 
Studieneingangsprojekts

P 4 4

2.  Pastorales
und religions-
pädagogisches
Handeln
(zwei Sem.)

2.1  Einführung in das Projekt-
management

P 1 1

(vgl. 2. Sem.)2.2  Durchführung des Studieneingangs- 
projekts in der vorlesungsfreien Zeit 
(5 Wochen zwischen 1. und 2. Sem.)

WP 4  

3.  Jesus von
Nazareth und
die Botschaft
vom Reich Gottes
(zwei Sem.)

3.1  Lebenswelt, Entstehung und Theo-
logie: Einleitung in das Neue Testament

P 3 2

(vgl. 2. Sem.)
3.2  Jesus der Christus P 3 2

3.3  Soziologie der Jesusbewegung P 2 1

4.  Jüdisch-
christlicher
Gottesglaube
(zwei Sem.)

4.1  Einleitung in das Alte Testament P 3 2

(vgl. 2. Sem.)

5.  Entwicklung,
Bildung und
Sozialisation

5.1  Entwicklung, Bildung und 
Sozialisation

P 4 3

KL  +

5.2  Kinder- und Jugendhilferecht P 3 2

30 20

2. Studienstruktur des Kirchlichen Studiums
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studienstruktur des kirchlichen studiums

Semester 2

Module Lehrveranstaltungen Art ECTS 
Punkte

LVS Prüfungs-
leistung

2.  Pastorales
und religions-
pädagogisches
Handeln

2.3  Studieneingangsprojekt –
Nachbereitung

P 1 1

Dok  –

3.  Jesus von
Nazareth und
die Botschaft
vom Reich 
Gottes

3.4  Die neutestamentliche Evangelien-
literatur und der historische Jesus von
Nazareth

P 3 2

Ref  +

3.5  Geschichte des Christentums als
Sozial- und Heilsbewegung

P 3 2

4.  Jüdisch-
christlicher
Gottesglaube

4.2  Der biblische Gottesglaube und das
Selbstverständnis Israels als Volk Gottes

P 3 2

KL  +
4.3  Das Bekenntnis zum dreifaltigen 
Gott

P 2 1

4.4  Sensibilität für das göttliche 
Geheimnis

P 1 1

6.  Freiheit und
Verantwortung
(zwei Sem.)

6.1  Der Mensch – verantwortliche 
Person und Subjekt des eigenen Lebens

P 2 1

(vgl. 3. Sem.)
6.2  Einführung in Moraltheologie und 
Ethik

P 2 1

6.5  Mensch und Gesellschaft in digitalen
Welten

P 2 1

7.  Kommunikation
und Beratung
(zwei Sem.)

7.1  Pastoralpsychologische 
Gesprächsführung

WP 2 2
(vgl. 3. Sem.)

8.  Glaubens-
kommunikation

8.1  Religion lehren, Glauben lernen –
Einführung in Didaktik und Methodik 
der Religionspädagogik

P 2 2

MP  +

8.2  Kita, Schule, Kinder- und Jugend-
arbeit, Erwachsenenbildung und 
Pastoralgeragogik: Spezifische 
Seminare zu religionspädagogischen 
und katechetischen Handlungsfeldern

WP 5 3

8.3  Glaubenskommunikation in der Welt
von heute

P 2 1

30 20



28 kirchliches studium  ∙  ausführungsbestimmungen    
studienstruktur des kirchlichen studiums

Semester 3

Module Lehrveranstaltungen Art ECTS 
Punkte

LVS Prüfungs-
leistung

6.  Freiheit und
Verantwortung

6.3  Ethisches Argumentieren P 3 2 Studien-
tagebuch +6.4  Christliche Sozialethik P 2 1

9.  Das Christentum
als Sozialbewe-
gung, Institution 
und Organisation

9.1  Kirche in Bewegung: Von der Refor-
mation bis zu Kirchenreformen heute

P 3 2

KL  +9.2  Einführung in das Pastoral-
management

P 2 1 

9.3  Recht in der kirchlichen Arbeit P 2 1

10.  Vollzüge
des Glaubens

10.1  Gottes Offenbarung in Schöpfung
und Geschichte

P 2 1

Port  +

10.2  Wesen, Funktion und Vollzüge 
von Kirche

P 3 2

10.3  Ökumene P 1 1

10.4  Liturgie als Wesensvollzug 
von Kirche

P 2 2

10.5  Religiöse Identitäten in pluraler
Gesellschaft

P 2 1

10.6  Bibeldidaktisches Arbeiten in 
Schule und pastoralen Räumen

P 2 1

7.  Kommunikation
und Beratung

7.1  Pastoralpsychologische 
Gesprächsführung

WP 2 1

Prot  +
7.2  Einführung in die Religions-
psychologie

P 1 1

11.  Praxis
pastoralen
Handelns
und schulischer
Religions-
pädagogik
(zwei Sem.)

11.1  Vorbereitung auf das praktische
Studiensemester: Grundvollzüge, 
Handlungs- und Gestaltungsmethoden 
kooperativer, diakonischer und sozial-
raumorientierter Pastoral

P 1 1

(vgl. 4. Sem.)

11.2  Vorbereitung auf das praktische
Studiensemester: Handlungskonzepte
und Methoden schulischer Religions-
pädagogik

P 2 2

30 20
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studienstruktur des kirchlichen studiums

Semester 4

Module Lehrveranstaltungen Art ECTS 
Punkte

LVS Prüfungs-
leistung

11.
Praxis
pastoralen
Handelns
und schulischer
Religions-
pädagoggik

11.3  Durchführung des praktischen 
Studiensemesters incl. Durchführung 
einer dreiwöchigen Sozialhospitation 
am Ende des Praxissemesters

P 25  

Praxis-
bericht 

–

11.4  Praxisreflexion  2 1

11.5  Praxisrelevante Fragestellungen  2 1

11.6  Supervision  0,5 0

11.7  Nachbereitung  0,5  

30 2
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studienstruktur des kirchlichen studiums

Semester 5

Module Lehrveranstaltungen Art ECTS 
Punkte

LVS Prüfungs-
leistung

12.  Gelingendes
christliches
Leben

12.1  Theologische Ethik und 
christliche Lebenskunst

P 2 2

HA  +

12.2  Scheitern und Gelingen – 
Seminare zu unterschiedlichen 
Lebensentwürfen und- vollzügen

WP 3 2

12.3  Die Feier der Heilszuwendung 
Gottes als Feier des Glaubens und des 
Lebens

P 3 2

12.4  Spiritualitäten als Ressource P 1 1

13.  Diakonische
Pastoral

13.1  Das soziale und politische 
Engagement biblischer Theologie

P 2 2

Prot  +
13.2  Diakonische Pastoral und 
Seelsorge

WP 3 2 

13.3  Seelsorgliche Begleitung – 
Übungen

WP 1 1

13.4  Umgang mit Alterität und 
Fremdheit

P 1 1

14.  Die Aktualität
der Gottesfrage
heute
(zwei Sem.)

14.2  Verantwortliche Gottesrede und
Katechese in moderner Gesellschaft

P 4 2

(vgl. 6. Sem.)14.4  Homiletik P 4 2

14.5  Ästhetik und Formen liturgischen
Feierns

P 2 1

15.  Pastoral-
management
(zwei Sem.)

15.1  Berufs- und Organisationsethik P 2 1
(vgl. 6. Sem.)

15.2  Spiritualität in Organisationen P 1 1

15.3  Mediation und Konflikt-
management

P 1 1

30 21
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Semester 6

Module Lehrveranstaltungen Art ECTS 
Punkte

LVS Prüfungs-
leistung

15.  Pastoral-
management

15.4  Pastorales und soziales Handeln in
der Spannung von christlichem Auftrag
und ökonomischen Herausforderungen

P 2 1
Poster  –

16.  Schöpfung
und Vollendung

16.1  Biblische Vorstellungen von 
Schöpfung und Vollendung

P 2 1

MP  +16.2  Paulinische Theologie P 3 2

16.3  Der Mensch im Spannungsfeld 
von Endlichkeit und Unendlichkeit

P 3 2

14.  Die Aktualität
der Gottesfrage
heute

14.1  Interkulturelles und interreligiöses
Lernen in multikultureller und 
multireligiöser Gesellschaft

P 3 2

MSPL  +14.2  Verantwortliche Gottesrede und 
Katechese in moderner Gesellschaft

P 2 1

14.3  Christliche Weisheit und 
berufliche Spiritualität

P 2 1

17.  Abschluss-
arbeit

17.1  Anlage einer Abschlussarbeit P 1 1 Abschluss-
prüfung

+
17.2  Konzeption und Erstellung einer 
Abschlussarbeit

P 12  

30 11

  

Erläuterungen:
Die Module bei Semester 3: 11.2, Semester 4: 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 
11.7 und Semester 6: 17.1, 17.2 sind eigene Lehrveranstaltungen 
des Kirchlichen Studiums „Angewandte Theologie und Religions-
pädagogik“.
Die Module bei Semester 5: 13.4, 14.2, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 15.3 und 
Semester 6: 15.4 sind Lehrveranstaltungen des Kirchlichen Stu-
diums „Angewandte Theologie und Religionspädagogik“ gemein-
sam mit Studierenden des BA Studiengangs „Angewandte Theo-
logie und Religionspädagogik“ eines anderen Semesters.



32 kirchliches studium  ∙  ausführungsbestimmungen 		
abkürzungsverzeichnis

Prüfung Abkürzung Erläuterung

Abschlussprüfung Wissenschaftliche Abschlussarbeit und Kolloquium

Dokumentation Dok Schriftlicher Bericht über die Praxisstelle(n), 
Dokumentation der eigenen Tätigkeiten und Reflexion 
der eigenen Stärken und Entwicklungsaufgaben

Hausarbeit HA Schriftliche Bearbeitung einer komplexen Fragestellung
nach Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens

Klausur KL Schriftliche Beantwortung der Fragestellungen, 
in der Regel kein Multiple Choice

Modulspezifische 
Prüfungsleistung

MSPL Die Form der Prüfungsleistung entspricht dem 
Kompetenzerwerb. Zu Beginn der Lehrveranstaltung 
konkretisiert die Dozentin / der Dozent die erwarteten 
Leistungen und die Form des Nachweises, die in der 
Studien- und Prüfungsordnung festgelegt sind.

Mündliche Prüfung MP Kompetenznachweis durch ein Prüfungsgespräch
oder das Handeln in einer realen Anwendungssituation

Praxisbericht PB Bericht über Verlauf und Inhalte des Praktikums, 
eigene Reflexion und Schwerpunktsetzung mit Einbezug 
relevanter Literatur

Portfolio Port Durch die Studierenden zusammengestellte Sammlung 
eigener Arbeiten und von themenbezogenen Dokumen-
ten, die den eigenen Lernfortschritt dokumentieren

Postererstellung und
-präsentation

Poster Gestaltung und Präsentation eines wissenschaftlichen
Posters

Projektbericht
und Präsentation

ProBe und
Präs

Schriftlicher Bericht über Inhalte und Prozesse in
(Forschungs-)Projekten

Protokoll Prot Die Beobachtung einer Situation / eines Ablaufs und
deren / dessen Dokumentation.

Referat Ref Vortrag über ein selbst gewähltes oder vorgegebenes
Thema, i.d.R. mit Visualisierung (z.B. ppt) und Abgabe 
schriftlicher Dokumente

Studientagebuch Schriftliche Darstellung und Reflexion der Inhalte und 
Diskussionen zu unterschiedlichen Themen aus
Vorlesung und / oder Seminar

+ benotet

_ unbenotet

 3. Abkürzungsverzeichnis
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gewichtung der fachnoten

Modul ECTS
Punkte

Prüfungsleitung 
der Module

Gewichtung 
der Fachnoten

Modul  1 7 HA  + 5 %

Modul  2 6 Dok  – -

Modul  3 14 Ref  + 10 %

Modul  4 9 KL  + 7 %

Modul  5 7 KL  + 5 %

Modul  6 11 Studientagebuch  + 8 %

Modul  7 5 Prot  + 4 %

Modul  8 9 MP  + 7 %

Modul  9 7 KL  + 5 %

Modul  10 12 Port  + 9 %

Modul  11 33 Praxisbericht  – -

Modul  12 9 HA  + 7 %

Modul  13 7 Prot  + 5 %

Modul  14  (BA 19) ** 17 MSPL  + 12 %

Modul  15  (BA 20) ** 6 Poster  – -

Modul  16  (BA 18) ** 8 MP  + 6 %

Modul  17  (BA 21) ** 13  Abschlussprüfung  +  (*) 10 %

180 100 %

 4.

(*)

**

Gewichtung der Fachnoten

Die Abschlussprüfung besteht aus der Abschlussarbeit und dem 
Abschlusskolloquium. Das Kolloquium geht zu 25 % in die Note ein.

Die Module 14–17 des Kirchlichen Studiums sind im Modulhand-
buch der BA Studiengangs „Angewandte Theologie und Religi-
onspädagogik unter den Modulziffern 18–21 aufgeführt.
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Freiburg, am Fest des Hl. Apostel Matthäus, 
21. September 2018

Weihbischof Dr. Michael Gerber
Bischofsvikar für Pastorale Bildung und Beratung
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